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Information 
Ablehnung einzelner Rekurse gegen die Überleitung in das neue 
Personalrecht 
 
Diese Information richtet sich an die Kolleginnen und Kollegen des städtischen 
Gesundheitspersonals, die gegen ihre Überführung in das neue Besoldungssystem 
stadtinternen Rekurs ( Einsprache) eingelegt haben. 
Der Stadtrat hat nun die ersten Einsprachen gegen die Überführung abgewiesen.  
Neben diesen individuellen Rekursen hat die Rechtsanwältin Frau Bibiane Egg im Auftrag 
der KOG für ausgewählte VertreterInnen von verschiedenen Berufsgruppen des 
Gesundheitspersonals, " Musterrekurse" gegen die Überführung ins neue 
Besoldungssystem eingereicht. 
Diese Rekurse machen eine Weiterführung der Lohndiskriminierung bei der erfolgten 
Überführung auf 95 % des Lohnbandes geltend und fordern eine Überführung auf 100 %. 
Über diese „Musterrekurse“ wurde vom Stadtrat bis jetzt noch nicht entschieden 
So  könnte die Situation eintreten, dass die nächsthöheren Instanzen (Bezirksrat, 
Verwaltungsgericht) über die individuellen Rekurse vor den „Musterrekursen“ entscheiden 
und damit ein negatives Präjudiz geschaffen wird.  

Wenn die „Musterrekurse“, die eine Überführung auf 100% statt auf 95 % des Lohnbandes 
fordern, zugunsten der BeschwerdeführerInnen entschieden werden, gelten diese  
Entscheide für das ganze Gesundheitspersonal. 
 

Deshalb empfiehlt die KOG gegen die Ablehnung des stadtinternen Rekurses 
keinen Rekurs beim Bezirksrat mit der Forderung Überführung auf 100% statt auf 

95% des Lohnbandes zu erheben. 
Individuelle Rekursgründe, wie nicht korrekte Anrechnung von nutzbarer Erfahrung 

oder Einreihung in eine zu tiefe Funktionsstufe, können weiter geltend gemacht 
werden. 

Bei Erhalt des ablehnenden Rekursbescheides bitte unbedingt Kontakt aufnehmen mit 
einem der folgenden Verbände: 

Verband Kontaktperson Tel. E - mail 

AGGP  
Aktion Gsundi Gsundheitspolitik 

FGS  
Frauengewerkschaft Schweiz 

Cyril v. Büren 

Heinrich Tobiska 

01 / 466 10 34 

01 / 466 18 03 

v.bueren@bluewin.ch 

tobias.tobisk@bluewin.ch 

EVS  
ErgotherapeutInnenverband Schweiz, Sektion 
ZH/SH 

Cécile Küng 01 / 366 22 32 cecilekueng@hotmail.com 

SBK 
Schweizer Berufsverband  
der Pflegefachfrauen und -männer 

Esther Staedeli 043 / 355 30 40/50 esther.staedeli@sbk-zh.ch 

SPV  
Schweizer Physiotherapie Verband, Sektion ZH 

Karin Maier 076 5100 500 maier@physiozuerich.ch 
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